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Anlage XVII zur SV IX/890





Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der Telekom Deutschland GmbH vom 

24.05.2017 (im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB) bezüglich der 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Sondergebiet Geflügelhaltung 

Ludgerusweg“ im Ortsteil Osterwick 

  

Anlage XVII zur SV IX/890 

 
Der Hinweis, dass keine Bedenken gegen die Planung bestehen, wird zur Kenntnis 
genommen.  
Der Hinweis auf die im Plangebiet bestehenden Telekommunikationslinien der Deutschen 
Telekom wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Umsetzung der Planung 
berücksichtigt. 
 
 
 
Zur Kenntnis: In seiner Sitzung am 25.06.2020 hat der Rat den gleichen Beschluss 
gefasst. 


